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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.03.1972

Norm

ABGB §1295 Ia3d

ASVG §174 ff

Rechtssatz

Der für den Bereich der Sozialgerichtsbarkeit entwickelte Grundsatz, daß als für den Versicherungsfall auslösende

Ursachen nur solche in Betracht kommen, die für den Erfolg eine wesentliche Bedingung waren und nicht bloß als

"Gelegenheitsursache" anzusehen sind (Vgl SVSlg 6673, 6675, 6676, 13800, 13801, 18047 ua), läßt sich nicht ohne

weiteres auf den Bereich des Schadenersatzrechtes übertragen.
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